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Geringfügige Beschäftigung in der Erwerbsstatistik 

Anmerkungen zur Änderung des Leitfragenkonzeptes im Mikrozensus und Ergebnisse des Sozio-
ökonomischen Panels für 1990 

Johannes Schwarze, Berlin* 

Das Statistische Bundesamt hat 1990 den Mikrozensus um eine Frage nach geringfügiger Beschäftigung ergänzt und damit 
die statistische Erfassung dieser Beschäftigungsform wesentlich verbessert. Im Vergleich zu früheren Jahren wurden nahezu 
doppelt so viele, nämlich 1,13 Millionen geringfügig beschäftigte Personen gezählt. Ein erweitertes Konzept auf Basis des 
Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) zeigt aber, daß die „statistische Lücke“ geringfügige Beschäftigung damit noch nicht 
geschlossen ist. Der bezüglich der subjektiven Einschätzung als „erwerbstätig“ sensibelste Bereich wird durch den 
Mikrozensus unvollständig erfaßt. Für 1990 wird mit dem SOEP eine Anzahl von 2,3 Millionen geringfügig Beschäftigter 
ermittelt, das sind 450 Tausend Beschäftigte mehr als 1988. 
Der Beitrag geht auch kurz auf die sozialpolitischen Implikationen dieser Befunde ein. Dabei wird deutlich, daß für die 
sozialpolitische Bewertung Informationen aus Verlaufsanalysen unverzichtbar sind. Dazu werden erste Ergebnisse vorge-
stellt. 
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* Dr. Johannes Schwarze, Diplom-Volkswirt, ist Mitarbeiter der Projekt-

gruppe „Das Sozio-ökonomische Panel“ am Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) in Berlin. Der Beitrag liegt in der alleinigen 
Verantwortung des Autors. 

1 Vgl. dazu die im Auftrag des Bundesarbeitsministers entstandene Studie 
zur geringfügigen Beschäftigung (ISG 1989). 

2 Auch die Angaben zum Umfang der geringfügigen Beschäftigung, die auf 
der seit  1990 gültigen Meldepflicht solcher Beschäftigungsverhältnisse 
gegenüber den Krankenkassen beruhen, haben nicht zu verwertbaren 
Statistiken geführt (vgl. dazu Kronenwett-Löhrlein 1992). 

3 Das Statistische Bundesamt weist in seiner letzten Veröffentlichung zur 
geringfügigen Beschäftigung (Pöschl 1992) allerdings nur auf die ISG- 
Studie hin und bemerkt: „Neuere Daten zu diesem Themenkomplex 
lagen seither nicht vor“ (Pöschl 1992, 166). Die Berichterstattung des 
SOEP wurde hier offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen, obwohl 
sich das SOEP-Konzept im Gegensatz zur ISG-Studie dadurch auszeich-
net, daß die geringfügige Beschäftigung im Rahmen eines der amtlichen 
Statistik   vergleichbaren   Erwerbstätigkeitskonzeptes   eingebettet   und 
daher mit offiziellen Zahlen vergleichbar ist. 

4 Dieses Grundkonzept dient zugleich der Validierung der Ergebnisse des 
SOEP mit der amtlichen Erwerbsstatistik. Damit ist gewährleistet, daß 
sich die Ergebnisse der erweiterten Konzepte in den erwerbsstatistischen 
Rahmen einordnen lassen. 

5 Wobei schon an dieser Stelle angemerkt sei, daß Mikrozensus und SOEP 
nach diesem Konzept für 1990 in etwa den gleichen Umfang geringfügiger 
Beschäftigungsverhältnisse ermitteln. 

 

3 Geringfügige Beschäftigung 1990 

4 Sozialpolitische   Implikationen   und   erste   Ergebnisse 
einer Verlaufsanalyse 

5 Zusammenfassung 

Literaturverzeichnis 

0 Problemstellung 
Nachdem verschiedene Spezialuntersuchungen gezeigt hat-
ten, daß der Umfang der geringfügigen Beschäftigung 
durch die amtliche Statistik erheblich unterschätzt wird, 
hat das Statistische Bundesamt sein Erhebungsprogramm 
der geänderten Situation des Arbeitsmarktes angepaßt1. 
Der Mikrozensus, der ein repräsentatives Abbild des 
Erwerbsverhaltens liefern soll, wurde 1990 durch die expli-
zite Frage nach geringfügiger Beschäftigung ergänzt 
(Änderung des Leitfragenkonzeptes zur Erwerbstätigkeit). 
Die ersten Ergebnisse liegen jetzt vor (Heidenreich 1991, 
Pöschl 1992). Danach konnte die Erfassung geringfügiger 
Beschäftigungsverhältnisse wesentlich verbessert werden. 
Wurden im Mikrozensus 1988 noch 518 Tausend aus-
schließlich geringfügig Beschäftigte gezählt, waren es im 
April 1990 nahezu doppelt so viele, nämlich 1,13 Mil-
lionen. 
Damit ist jedoch die „statistische Lücke“ geringfügige 
Beschäftigung in der Erwerbsstatistik noch nicht geschlos-
sen2. Seit 1987 wird von der Projektgruppe „Das Sozio-
ökonomische Panel“ im DIW (im folgenden SOEP) über 
Umfang und Entwicklung der geringfügigen Beschäftigung 
berichtet (vgl. Schupp et al. 1989 sowie Schwarze 199l)3. 
Dazu wurde ein dreistufiges Konzept zur Erfassung der 
geringfügig Beschäftigten entwickelt. Die erste Stufe ent-
spricht dem bis 1989 vom Mikrozensus verwendeten 
Erwerbstätigkeitskonzept4. Auf der zweiten und dritten 
Stufe wurde dann sukzessiv dem Problem der subjektiven 
Einschätzung geringfügig Beschäftigter als Erwerbstätige 
Rechnung getragen. Die zweite Stufe des Konzepts ent-
spricht im wesentlichen dem seit 1990 vom Mikrozensus 
verwendeten Verfahren5. 
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Die dritte Stufe des für das SOEP entwickelten Konzepts, 
die besonders auf die Sensibilität der subjektiven Selbstein-
schätzung eingeht und auch „Nebenerwerbstätigkeit“ 
explizit erfragt, zeigt aber, daß der Umfang der geringfügi-
gen Beschäftigung auch mit dem verbesserten Verfahren 
noch deutlich unterschätzt wird. Danach waren im Früh-
jahr 1990 insgesamt 2,3 Millionen Erwerbstätige aus-
schließlich6 geringfügig beschäftigt. Ein Vergleich mit den 
Ergebnissen des SOEP 1988 zeigt zudem, daß die geringfü-
gige Beschäftigung deutlich zugenommen hat und diese 
Expansion nur durch dieses erweiterte Konzept gemessen 
werden kann. Konzepte und Ergebnisse werden in diesem 
Beitrag ausführlich erläutert. 

l Methodische Besonderheiten bei der Erfassung der 
geringfügigen Beschäftigung 
Der Begriff der geringfügigen Beschäftigung im engeren 
Sinn orientiert sich an der Sozialversicherungsfreiheit 
bestimmter Erwerbstätigkeiten und ist grundlegend im 
Sozialgesetzbuch geregelt. Zu unterscheiden sind die 
geringfügig entlohnte Beschäftigung und die kurzfristige 
Beschäftigung. 
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn 
diese regelmäßig weniger als 15 Stunden in der Woche 
ausgeübt wird und das Arbeitsentgelt regelmäßig im Monat 
entweder ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße oder 
bei höherem Arbeitsentgelt ein Sechstel des Gesamtein-
kommens nicht überschreitet7. Die Bezugsgröße wird all-
jährlich vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
durch Rechtsverordnung festgelegt. 1990 betrug sie monat-
lich 3290 DM, das entsprach einer Geringfügigkeitsgrenze 
von 470 DM. 
Kurzfristig im Sinne des Sozialgesetzbuches ist eine 
Beschäftigung, wenn sie für eine Zeitdauer ausgeübt wird, 
die im Laufe eines Jahres (nicht Kalenderjahres) seit ihrem 
Beginn auf nicht mehr als zwei Monate oder insgesamt 50 
Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt ist, es sei denn, 
daß die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und das 
Arbeitsentgelt die schon genannten Einkommensgrenzen 
überschreitet. 
Bei der Quantifizierung der geringfügigen Beschäftigung 
auf Basis von Umfragedaten8 ergibt sich die Schwierigkeit, 
daß das Einkommenskriterium des Sozialversicherungs-
rechts in der Praxis komplizierter ist, als es auf den ersten 
Blick erscheint. Verantwortlich dafür ist u. a. die Rege-
lung, daß die kritische monatliche Einkommensgrenze –
bei Einhaltung der Arbeitszeit – solange überschritten wer- 

 
6 Dieser Beitrag befaßt sich mit den ausschließlich geringfügig Beschäftig-

ten, Personen also, die ansonsten keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. 
Geringfügige Beschäftigungen, die als zweite Erwerbstätigkeit ausgeübt 
werden, sind nicht Gegenstand dieser Analyse (vgl. dazu aber Helberger 
und Schwarze 1986). 

7 Das Gesamteinkommen nach dem Sozialgesetzbuch ist die Summe der 
Einkünfte im Sinne des Einkommensteuerrechts. 

8 Einen Überblick über andere Möglichkeiten zur Erfassung der geringfü-
gigen Beschäftigung gibt Schwarze (1991). 

9 Buttler (1989,  103) spricht von einer noch kaum erhellten Grauzone 
zwischen Erwerbstätigkeit und Nichterwerbstätigkeit. 

10 Oft wird diese Frage auch zur weiteren Filterführung in den Fragebögen 
genutzt. Weitergehende Fragen zur Erwerbstätigkeit werden dann nur 
den sich als erwerbstätig eingestuften Personen gestellt. 

11 Dieses Vorgehen entspricht in etwa dem internationalen Standard des 
„Labor-Force“-Konzeptes. Die amtliche Statistik in der Bundesrepublik 
kennt daneben das Unterhaltskonzept, das es erlaubt, die Befragten nach 
der Art ihres überwiegenden Lebensunterhaltes zu differenzieren (vgl. 
dazu Sperling und Herberger 1963). 

den darf, bis ein Sechstel des Gesamteinkommens erreicht 
ist. Das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspoli-
tik (ISG 1989) weist daher im Rahmen seiner Studie zur 
geringfügigen Beschäftigung darauf hin, daß eine Nachprü-
fung dieser Regelung im Rahmen der Umfrageforschung 
nur schwer möglich ist. Selbst komplexere Umfragen eig-
nen sich nur bedingt zur Nachbildung des komplizierten 
Einkommenssteuerrechts. 
Ebenso dürfte die direkte Befragung von Personen nach 
Sozialversicherungspflicht, gerade bei diesen Beschäfti-
gungsverhältnissen nur zu unscharfen Informationen füh-
ren, da ein Teil der Personen selbst nicht weiß, ob sie 
Sozialversicherungspflichtig sind, ein anderer Teil die 
Sozialversicherungspflicht bewußt umgeht. 
Im folgenden wird geringfügige Beschäftigung maßgeblich 
über den Arbeitszeitumfang definiert. Daß dieses Krite-
rium hinreichend ist, wird durch andere Untersuchungen 
belegt (vgl. für eine Zusammenfassung Schwarze 1991). 
Abgesehen von Definitionsproblemen zeichnet sich die 
Erfassung geringfügiger Beschäftigung im Rahmen von 
Bevölkerungsbefragungen durch vier methodische Beson-
derheiten aus: 
(1) Probleme der subjektiven Selbsteinschätzung der Be-

fragten; 
(2) geringfügige Beschäftigung als Zweiterwerbstätigkeit; 
(3) saisonale Abhängigkeiten und zeitlich unregelmäßige 

Ausübung; 
(4) Zusammenhänge mit der Schattenwirtschaft. 

Dazu einige Anmerkungen. 

1.1 Erwerbstätigkeit in der subjektiven Selbsteinschätzung 
Erwerbstätigkeit ist in vielen Gesellschaften der zentrale 
Lebensmittelpunkt und ließ sich lange Zeit eindeutig von 
anderen Aktivitätsformen wie Ausbildung, Haushaltstätig-
keit oder Ruhestand trennen. Seit einigen Jahren ist jedoch 
eine zunehmende Diversifizierung der Lebens- und 
Arbeitszeitmuster zu beobachten, die eine eindeutige 
Zuordnung in den bestehenden Rahmen immer schwieri-
ger werden läßt. Für die Erwerbstätigkeit zeigt sich eine 
Entwicklung, die als Abkehr vom „Normalarbeitszeitver-
hältnis“ (Mückenberger 1985) charakterisiert werden 
kann. Zunehmend sind differenzierte Formen und Arten 
von Erwerbstätigkeit zu beobachten, die insbesondere 
auch mit anderen Aktivitätsformen vereinbar sind. Dieses 
Problem dürfte in Zukunft besonders im Zusammenhang 
mit den zunehmenden Formen individueller Arbeitszeitre-
gelungen auftreten. 
Als Ergebnis dieser Entwicklung geben viele geringfügig 
oder unregelmäßig Beschäftigte ihre Tätigkeit in Umfra-
gen, wenn sie nach Erwerbstätigkeit gefragt werden 
schlicht nicht an. Sie betrachten sich nach allgemeinem 
Verständnis als nicht erwerbstätig und machen ihre soziale 
Stellung vielmehr an ihrer „überwiegend ausgeübten Tätig-
keit“ fest9. Die meisten Umfragen ermitteln die überwie-
gend ausgeübte Tätigkeit (oder auch „überwiegende 
soziale Stellung“) über die subjektive Selbsteinschätzung 
der Befragten (etwa: Sind Sie zur Zeit erwerbstätig, Schü-
ler/Student, haushaltsführend, Rentner u. a.)10. Im allge-
meinen wird Erwerbstätigkeit bei der subjektiven Selbst-
einschätzung untergliedert in Vollzeit- und Teilzeitbeschäf-
tigung11. Aber selbst wenn zusätzlich nach geringfügiger 
Beschäftigung gefragt würde, dürfte dennoch ein Teil die-
ser marginalen Beschäftigungsformen verlorengehen. Das 
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gilt besonders für die Personen, die für sich die überwie-
gend ausgeübte Tätigkeit eindeutig definieren können 
(Schüler und Studenten oder Rentner). 
Zur Lösung dieses Problems kann ein erweitertes Erwerbs-
tätigkeitskonzept beitragen, das der Sensibilität der subjek-
tiven Selbsteinschätzung besser Rechnung trägt. Ein 
Ansatz ist das Konzept der Nebenerwerbstätigkeit, das 
durch Abbildung l verdeutlicht wird. 
Klassifiziert man die überwiegend ausgeübte Tätigkeit 
(vertikale Dimension) in erwerbstätig und nicht erwerbstä-
tig, dann ergibt sich in Verbindung mit der Frage nach 
Nebenerwerbstätigkeit (ja/nein, horizontale Dimension) 
ein Vierfelderschema der Erwerbstätigkeit. Dabei wird 
deutlich, daß sich der Nebenerwerbsbegriff nicht, wie in 
traditionellen Konzepten (z.B. Mikrozensus) auf die 
Mehrfachbeschäftigung beschränkt. Bezugsebene ist viel-
mehr die überwiegend ausgeübte Tätigkeit insgesamt. Die 
einzelnen Felder lassen sich wie folgt beschreiben: 
(1) Personen mit mindestens zwei Beschäftigungsverhält-

nissen;   Mehrfachbeschäftigte,   die   überwiegend  er-
werbstätig sind. 

(2) Personen mit mindestens einem Beschäftigungsverhält-
nis. Diese Personen sind innerhalb ihrer überwiegend 
ausgeübten Tätigkeit aber nicht erwerbstätig. 

(3) Personen mit nur einem Beschäftigungsverhältnis, wel-
ches zugleich die überwiegend ausgeübte Tätigkeit re-
präsentiert; „Normalfall“ eines Erwerbstätigen. 

(4) Personen, die überhaupt nicht erwerbstätig sind. 

Nach den üblichen Konzepten wird geringfügige Beschäfti-
gung nur in Feld 3, z. B. als Variante der Teilzeitbeschäfti-
gung erfaßt. Hinzu kommen jetzt Beschäftigungsverhält-
nisse aus den Feldern l und 2. 

 
12 Eine Besonderheit dürfte die Kombination von Teilzeitbeschäftigung und 

geringfügiger Beschäftigung sein, die vor allem bei Frauen zu 
beobachten 
ist (vgl. dazu Helberger und Schwarze 1986). 

13 Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Ergebnisse der Verlaufsanalyse 
im vierten Abschnitt dieses Beitrags. 

14 Auf die beachtlichen Unterschiede der Erfassung von Nebenerwerbstä-
tigkeit in Abhängigkeit von der Berichtsperiode weisen Alden und Saha 
(1978)  hin.  Der Umfang der Mehrfachbeschäftigung wurde   1971  in 
England im Rahmen von zwei Befragungen erfaßt. Der Family Expendi-
ture Survey kam mit der Frage „Do you have a second job?“ zu einer 
Quote von 7%. Der General Household Survey fragte „Did you have a 
second job last week?“ und ermittelte damit eine Quote von nur 3%. 
Beiden Umfragen lag dieselbe Grundgesamtheit zugrunde. 

1.2 Geringfügige Beschäftigung als Zweiterwerbstätigkeit 
Die Erfassung der Mehrfachbeschäftigung in Feld l spricht 
zugleich das zweite spezifische Problem geringfügiger 
Beschäftigung an. Zweitbeschäftigungen von überwiegend 
Erwerbstätigen sind zum größten Teil geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse (vgl. Schwarze 1990), da zum 
einen die Erstbeschäftigung oft nur einen geringen zeitli-
chen Spielraum für eine Zweitbeschäftigung läßt12. Zum 
anderen gelten die Regelungen zur geringfügigen Beschäf-
tigung auch für die zweite Erwerbstätigkeit. Dies hat zur 
Konsequenz, daß die durchschnittliche Gesamtbelastung 
mit Abgaben bei einem Arbeitsangebot in einer Erst- und 
einer (geringfügigen) Zweitbeschäftigung c. p. sinkt. Eine 
geringfügige Zweitbeschäftigung ist insofern eine attraktive 
Alternative zur Mehrarbeit (Überstunden) im Hauptberuf. 

1.3 Saisonale Abhängigkeiten und zeitlich unregelmäßige Aus-
übung 
Die Erfassung aussagefähiger „harter“ Daten in der 
Umfrageforschung macht für viele Fragestellungen die 
Festlegung eines Berichts- oder Ereigniszeitraumes not-
wendig. Dabei besteht folgendes Dilemma. Faßt man den 
Berichtszeitraum zu eng, dann besteht die Gefahr, einen 
Teil der interessierenden Ereignisse nicht zu erfassen. Bei 
längeren Berichtszeiträumen nimmt dagegen der durch 
mangelndes und vor allem unterschiedliches Erinnerungs-
vermögen bedingte Erfassungsfehler zu; es treten Unschar-
fen auf. Bei der Erfassung von Erwerbstätigkeit ist dieses 
Problem nur von untergeordneter Bedeutung bei soge-
nannten „Normalarbeitszeitverhältnissen“, also Voll- oder 
Teilzeitbeschäftigungen, die mit einer gewissen Regelmä-
ßigkeit ausgeübt werden. Geringfügige Erwerbstätigkeit ist 
dagegen auch durch ihr unregelmäßiges und wenig stabiles 
Vorkommen gekennzeichnet13 (Beispiele sind saisonab-
hängige Tätigkeiten oder die Beschäftigungen von Studen-
ten in den Semesterferien). 
Der Auswahl des Berichts- oder Referenzzeitraumes zur 
Erfassung der geringfügigen und gelegentlichen Beschäfti-
gung kommt also besondere Bedeutung zu. Dazu kommen 
in erster Linie vier Konzepte in Betracht: die Erfassung 
geringfügiger Beschäftigung an einem Stichtag, in einer 
Referenzwoche (z.B. Mikrozensus), im zurückliegenden 
Quartal und im zurückliegenden Kalenderjahr. Je kürzer 
die Berichtsperiode gewählt wird, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, nur die regelmäßigen bzw. intensiven 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse zu erfassen14. 
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Wird ein längerer Zeitraum gewählt, ist beispielsweise für 
bestimmte Arbeitsmarktanalysen eine explizite Abgren-
zung von regelmäßigen und unregelmäßigen Beschäftigun-
gen erforderlich. Der wissenschaftliche Beirat für Mikro-
zensus und Volkszählung hat vorgeschlagen, zukünftig von 
dem Berichtswochenkonzept des Mikrozensus abzurücken 
und auf eine kontinuierliche über das ganze Jahr verteilte 
Erhebung überzugehen (vgl. Esser et al. 1989, 334 ff.). Ein 
solches Konzept würde auch den Umfang und die zeitliche 
Verteilung der geringfügigen Beschäftigung transparenter 
machen15. 

1.4 Zusammenhänge mit der Schattenwirtschaft 
Schließlich ist der vermutete enge Zusammenhang von 
geringfügiger Beschäftigung und Schattenwirtschaft zu 
beachten. Schwarze (1990) zeigt, daß der Anteil schatten-
wirtschaftlicher Aktivitäten an den marginalen Beschäfti-
gungsformen tatsächlich vergleichsweise groß ist. Auch 
wenn die gesamtwirtschaftliche Bedeutung insgesamt als 
nur gering einzuschätzen ist, – es ergibt sich ein Anteil der 
Einkommen am Bruttosozialprodukt von knapp einem 
Prozent – so muß bei den befragten Personen doch mit 
einer gewissen Sensibilität gerechnet werden. Ein Teil der 
illegal ausgeübten Beschäftigungen dürfte sich deshalb jeg-
licher Erfassung in Bevölkerungsumfragen entziehen. 
Gleichzeitig ist aber nicht auszuschließen, daß es durch 
behutsam formulierte Fragestellungen und Zusicherung 
weitgehender Anonymität gelingt, die Antwortbereitschaft 
zu erhöhen. 
Das Problem der Anonymität war ein zentraler Punkt der 
Diskussion um die letzte Volkszählung. Der wissenschaftli-
che Beirat für den Mikrozensus kann zwar zeigen, daß 
Erhebungen auf freiwilliger Basis insgesamt nicht zu besse-
ren Ergebnissen führen als Umfragen mit Pflichtcharakter. 
Für das in diesem Beitrag behandelte Merkmal trifft das 
aber sicherlich nicht zu, da ein Mißtrauen der Befragten, 
auch wenn die Beantwortung „heißer“ Fragestellungen 
freiwillig ist, bei einer Befragung, die insgesamt Pflicht-
charakter trägt, bestehenbleibt. 

2 Erfassung von geringfügiger Beschäftigung im Mikrozen-
sus und das Konzept des Sozio-ökonomischen Panels 
Es ist nun zu prüfen, inwieweit die Konzeption des Mikro-
zensus bis 198816 die methodischen Besonderheiten bei der 
Erfassung geringfügiger Beschäftigung berücksichtigt hat 

 
* Unter 15 Stunden pro Woche, bis 470 DM im Monat, sozialversicherungsfrei 

15 Ein solches Konzept wurde erstmals mit der Nebenerwerbstätigkeits- 
umfrage '84 des Sonderforschungsbereichs 3 realisiert. Diese Umfrage 
besteht aus vier gleichmäßig über das Jahr verteilten Einschaltungen und 
zeigt ein stark saisonal bedingtes Vorkommen geringfügiger Beschäftigung 
(vgl. dazu Schwarze 1990). 

16 Der Mikrozensus von   1989 wird bewußt nicht in die Untersuchung 
einbezogen, da er bezüglich der Erfassung von geringfügiger Beschäftigung 
gewissermaßen  Experimentcharakter hatte.  Im Fragebogen von 
1989 wurde erstmals eine Frage zur geringfügigen Beschäftigung aufge-
nommen, jedoch nicht in das Leitfragenkonzept integriert. Detaillierte 
Auswertungen dazu wurden der Öffentlichkeit bislang nicht vorgelegt. 

17 Zusätzlich   wird   im   Mikrozensus   auch   nach   Mehrfachbeschäftigung 
gefragt („Wird eine zweite Erwerbstätigkeit ausgeübt?“). Die Beantwortung 
dieser Frage ist zwar freiwillig, die Antwortbereitschaft dürfte aus 
genannten Gründen trotzdem vergleichsweise gering ausfallen, da die 
Befragung insgesamt (amtlichen)  Pflichtcharakter hat.  Umfragen auf 
freiwilliger Basis zeigen dann auch immer einen wesentlich größeren 
Umfang der Mehrfachbeschäftigung als im Mikrozensus. 

18 Nur nach der wöchentlichen Arbeitszeit abgegrenzt. 

und wie sich das 1990 geänderte Konzept in diesen Rahmen 
einordnen läßt. Dem gegenübergestellt wird das dreistufige 
Konzept auf Basis des SOEP. Zur Demonstration werden 
in diesem Abschnitt Zahlen von 1988 verwendet, die aktu-
ellen Ergebnisse für 1990 werden im dritten Abschnitt 
diskutiert. 

2.1 Mikrozensus 
Der Mikrozensus wird jährlich bei den privaten Haushalten 
der Bundesrepublik als l %-Stichprobe durchgeführt und 
gilt als eine der grundlegenden Datenquellen der Erwerbs-
statistik (Herberger 1985). Die Teilnahme der ausgewähl-
ten Haushalte ist verpflichtend und wird im Mikrozensus-
gesetz geregelt. Die Anpassung und Hochrechnung des 
Mikrozensus erfolgte bis 1987 auf Basis der laufenden 
Bevölkerungsfortschreibung der Volkszählung von 1970. 
Seit 1988 steht die Volkszählung von 1987 zur Verfügung 
(vgl. dazu Heidenreich 1989, 327 ff.). 
Im Mikrozensus gelten als Erwerbstätige alle Personen mit 
Wohnsitz im Bundesgebiet (Inländerkonzept), die in der 
ausgewählten Berichtswoche eine unmittelbar auf Erwerb 
gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Bedeu-
tung des Ertrages dieser Tätigkeit für ihren Lebensunter-
halt und ohne Rücksicht auf die von ihnen geleistete 
Arbeitszeit (vgl. Herberger et al. 1975, 354). Die Erwerbs-
tätigen werden gegliedert in Selbständige, mithelfende 
Familienangehörige, Beamte, Arbeiter, Angestellte und 
Auszubildende. 
Bis 1988 wurden im Mikrozensus zwei sogenannte Leitfra-
gen zur Erwerbstätigkeit gestellt (im folgenden als MZ-
Konzept 1988 bezeichnet): 
(1) Waren Sie in der Berichtswoche erwerbs- oder berufs-

tätig? (Hauptberuflich oder nur nebenher, auch mit-
helfend im Familienbetrieb) 

Ja, regelmäßige Tätigkeit 
Gelegentliche Tätigkeit 

(2) Haben Sie in der Berichtswoche in einem vom Haus-
halt   selbstbewirtschafteten   landwirtschaftlichen   Be-
trieb mitgearbeitet? 

Ja Nein 
Durch die Formulierung der Fragen sind grundsätzlich 
auch Personen mit zeitlich oder materiell geringfügigen 
Tätigkeiten angesprochen, jedoch wird der subjektiven 
Einschätzung nicht genügend Raum gelassen17. 
Die Leitfragen zur Erwerbstätigkeit wurden im Mikrozen-
sus 1990 (MZ-Konzept 1990) um eine dritte Frage ergänzt: 
(3) Haben Sie in der Berichtswoche eine geringfügige 

(Neben- oder Aushilfs-) Beschäftigung* ausgeübt? 
Das geänderte Konzept zeigt deutliche Wirkungen. Von 
den im April 1988 27,3 Millionen Erwerbstätigen waren 
516 Tausend oder 1,9% geringfügig beschäftigt18. Für April 
1990 weist das Statistische Bundesamt von 29,3 Millionen 
Erwerbstätigen dagegen 1,13 Millionen bzw. 3,9% als 
geringfügig beschäftigt aus. Die Änderung des Leitfragen-
konzepts führt aber nicht nur zu einer verbesserten Erfas-
sung der geringfügigen Beschäftigung, sondern c. p. auch 
zu einer größeren Anzahl von Erwerbstätigen, da sich viele 
der geringfügig Beschäftigten nach dem MZ-Konzept 1988 
nicht als Erwerbstätige eingestuft hätten. Heidenreich 
(1991) schätzt diesen Effekt auf zusätzlich 700 Tausend 
Erwerbstätige. 
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2.2 Das dreistufige Konzept zur Erfassung von Erwerbstätigkeit 
mit dem SOEP 
Das Sozio-ökonomische Panel (SOEP) ist eine repräsen-
tative Längsschnittuntersuchung, mit der seit 1984 jährlich 
Verlaufsdaten für Haushalte und Personen zur Verfügung 
stehen (vgl. auch Projektgruppe „Das Sozio-ökonomische 
Panel“ 1991). Darüber hinaus eignet sich das SOEP auch 
als Basis für Querschnittanalysen. 
Im Gegensatz zu vielen anderen nicht-amtlichen Umfragen 
werden im SOEP auch die in der Bundesrepublik lebenden 
Ausländer erfaßt – die am stärksten vertretenen Natio-
nalitäten sogar mit einem disproportionalen Auswahlsatz –
womit das SOEP insgesamt etwa dem Inländerkonzept des 
Mikrozensus entspricht. Gewichtung und Hochrechnung 
des SOEPs basieren zum einen auf den Auswahlwahr-
scheinlichkeiten von Personen (und Haushalten) nach dem 
im SOEP realisierten Weiterverfolgungskonzept. Zum 
anderen werden externe Informationen genutzt, um hoch-
gerechnete Ergebnisse an die Eckzahlen der amtlichen 
Statistik (insbesondere dem Mikrozensus) anzupassen (vgl. 
dazu Rendtel 1987). Die Repräsentativität des SOEP ist für 
eine Vielzahl von Merkmalen anhand der amtlichen Stati-
stik überprüft worden. Für den Bereich der Erwerbstätig-
keit gilt, daß sich selbst bei einer tiefergehenden Merk-
malsdifferenzierung eine zufriedenstellende Übereinstim-
mung ergibt (vgl. z. B. Helberger 1988). 
Das im folgenden vorgestellte Erwerbstätigkeitskonzept 
baut auf der zum Befragungszeitpunkt (überwiegend) aus-
geübten Tätigkeit auf. Die entsprechende Frage, die im 
SOEP dazu gestellt wird, lautet: 
„Üben Sie derzeit eine Erwerbstätigkeit aus? Was trifft für 
Sie zu?“19 
mit den Antwortmöglichkeiten 
(1) Voll erwerbstätig 
(2) In regelmäßiger Teilzeitbeschäftigung 
(3) In betrieblicher Berufsausbildung 
(4) Geringfügig oder unregelmäßig erwerbstätig 
(5) Wehrpflichtig/Zivildienst 
(6) Nicht erwerbstätig 

2.2.1 Erwerbstätigkeit nach dem Mikrozensus 1988 
(SOEP-MZ 1988) 
Das erste Konzept knüpft an die Erfassung von Erwerbstä-
tigkeit an, wie sie vom Mikrozensus bis einschließlich 1988 
verfolgt wurde (im folgenden als SOEP-MZ 1988 bezeich-
net) und dient zum einen der Validierung des SOEP im 
Hinblick auf die amtliche Erwerbsstatistik; zum anderen 
wird sichergestellt, daß sich die Ergebnisse der nachfolgen-
den Konzepte in den Rahmen der Erwerbsstatistik einord-
nen lassen. 

 
19 Diese Frage dient gleichzeitig der Filterführung. Weitergehende Fragen 

zur Erwerbstätigkeit richten sich nur noch an die Personen der ersten vier 
Antwortkategorien. 

20 Das wird auch durch eine Untersuchung von Büchtemann und Schupp 
(1986) belegt. Sie ermittelten mit dem SOEP für 1984 eine gegenüber 
der 
EG-Arbeitskräftestichprobe  (vergleichbar dem  Mikrozensus)  um  2,9 
Prozentpunkte höhere Quote von Frauen, die bis zu 20 Stunden in der 
Woche arbeiten. Dabei berücksichtigten sie für das SOEP auch die 
Frauen, die als überwiegende Tätigkeit angegeben hatten, geringfügig 
oder unregelmäßig erwerbstätig zu sein. 

21 Das Jahr 1988 wurde u. a. auch gewählt, da das Statistische Bundesamt 
erstmals auf eine gebräuchliche Arbeitszeitklasseneinteilung übergeht. 
Mit dieser lassen sich – im Gegensatz zu früheren Jahren – auch aus den 
veröffentlichten Tabellen zur wöchentlichen Arbeitszeit – geringfügig 
Beschäftigte identifizieren. 

22 Die Struktur des SOEPs verändert sich dadurch nicht. 

Als erwerbstätig werden die Personen der ersten drei Kate-
gorien der oben aufgeführten Frage verstanden. Geringfü-
gige und gelegentliche Beschäftigung waren im Mikrozen-
susfragebogen bis 1988 nicht als Antwortalternative vorge-
geben. Es ist natürlich nicht auszuschließen, daß sich ent-
sprechende Befragte mangels dieser Antwortalternative im 
Mikrozensus als Teilzeitbeschäftigte eingestuft haben. 
Andererseits würde eine Einbeziehung der Kategorie 
„Geringfügige Beschäftigung“ im SOEP, die Anzahl der im 
Mikrozensus 1988 erfaßten geringfügig Beschäftigten deut-
lich überschätzen20. 
Bevor auf die empirischen Ergebnisse eingegangen wird, 
sollen noch einige methodische und erhebungstechnische 
Unterschiede zwischen Mikrozensus und SOEP diskutiert 
werden, die bei der Ergebnisinterpretation zu bedenken 
sind. Kaum Schwierigkeiten bereitet die Ermittlung einer 
dem Mikrozensus vergleichbaren beruflichen Stellung, 
wobei im folgenden Arbeiter, Angestellte, Beamte und 
Auszubildende als abhängig Beschäftigte zusammengefaßt 
werden. Die Tatsache, daß mithelfende Familienangehö-
rige im SOEP eine Untergruppe der Selbständigen sind, 
hat dazu geführt, daß diese im SOEP anders erfaßt werden. 
Problematischer ist die Vergleichbarkeit bezüglich des zeit-
lichen Erhebungskonzeptes. Der Mikrozensus verwendet 
das Berichtswochenkonzept, während das Verfahren im 
SOEP formal ein Stichtagskonzept ist. Aus genannten 
Gründen dürften sich für den überwiegenden Teil der 
Erwerbstätigkeiten zwischen Berichtswochen- und Stich-
tagskonzept kaum gravierende Unterschiede ergeben, 
zumal die Berichtswoche des Mikrozensus jeweils im April 
oder Mai liegt und die Feldarbeit des SOEP im Frühjahr 
des Jahres erfolgt. Es läßt sich vermuten, daß der Begriff 
„derzeit“ in etwa dem der Berichtswoche entspricht, wenn 
er im Einzelfall auch etwas weiter interpretiert wird. Dar-
über hinaus liegen noch keine Untersuchungen darüber 
vor, inwieweit sich das Antwortverhalten von Personen, 
die beispielsweise kurzfristig erkrankt oder arbeitslos sind, 
bezüglich des Berichtswochen- und Stichtagskonzeptes un-
terscheidet. 
In Tabelle l sind die Ergebnisse des Mikrozensus und des 
SOEP für 1988 wiedergegeben21. Für das SOEP wurde die 
Eckzahl der Erwerbstätigen insgesamt an die entspre-
chende Ziffer des Mikrozensus angepaßt22. Die Zahl der 
Erwerbstätigen insgesamt beträgt demnach 27366 Tau-
send. Es zeigt sich, daß das SOEP bei analoger Abgren-
zung des Erwerbskonzepts die Erwerbstätigenstruktur des 
Mikrozensus insgesamt zufriedenstellend wiedergibt. Es sei 
nochmals darauf hingewiesen, daß alle Personen, die sich 
im SOEP explizit als „geringfügig beschäftigt“ einschätzen, 
nicht in diese Berechnung eingehen. Der Anteil der Frauen 
an den Erwerbstätigen insgesamt beträgt nach dem Mikro-
zensus 38,8%, während das SOEP einen Anteil von 39% 
ausweist. Für die berufliche Stellung zeigt sich ein größerer 
Unterschied lediglich bei den mithelfenden Familienange-
hörigen. Das SOEP weist hier einen um 1,3 Prozentpunkte 
geringeren Anteil aus. Ein möglicher Grund dafür wurde 
bereits genannt. Im Zusammenhang mit der geringfügigen 
Beschäftigung interessieren vor allem die abhängig 
Beschäftigten, für die das SOEP einen um 0,5 Prozent-
punkte (rund 160 Tausend Personen) höheren Anteil aus-
weist. Alle Unterschiede liegen aber im Rahmen des Stich-
probenfehlers. 
Um den Umfang der geringfügigen Beschäftigung bestim-
men zu können, ist in dieser Tabelle zusätzlich die 
wöchentliche Arbeitszeit ausgewiesen (vgl. dazu ausführ- 
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lich Schwarze 1991). Das betrifft ausschließlich die abhän-
gig Beschäftigten. Für Selbständige macht der Ausweis 
einer vereinbarten Wochenarbeitszeit erfahrungsgemäß 
keinen Sinn. 
Die auffälligsten Differenzen ergeben sich für die Arbeits-
zeitklassen 21-35 und 36-40 Stunden. Hier weist das SOEP 
ca. 500 Tausend Personen mehr bzw. 600 Tausend Perso-
nen weniger aus. Dieser Unterschied dürfte überwiegend 
auf den doch unterschiedlichen Arbeitszeitbegriff zurück-
zuführen sein. Es ist anzunehmen, daß beispielsweise für 
Personen, die regelmäßig Überstunden leisten, die im 
Mikrozensus erfragte normalerweise geleistete Arbeitszeit 
tendenziell von der im SOEP erfragten vereinbarten 
Arbeitszeit abweicht. Für die übrigen Arbeitszeitklassen 
gelangen Mikrozensus und SOEP zu vergleichbaren Ergeb-
nissen. 
Gemäß der eingangs eingeführten Definition entspricht der 
Umfang der geringfügigen Beschäftigung der Anzahl der 
abhängig Erwerbstätigen mit einer Arbeitszeit bis zu 
14 Stunden. Der Mikrozensus weist 516 Tausend oder 
2,1% aller abhängig Beschäftigten als geringfügig erwerbs-
tätig aus. Mit dem vergleichbaren SOEP-Konzept werden 
597 Tausend geringfügig Beschäftigte ermittelt. Die Schät-
zung mit dem SOEP ist demnach – insbesondere bezüglich 
der geringfügig Beschäftigten – eine zuverlässige Ver-
gleichsbasis für die nachfolgenden erweiterten methodi-
schen Konzepte. 

2.2.2 Geringfügige Beschäftigung als Haupterwerbstätigkeit 
(SOEP-Konzept II) 
Die erste Erweiterung betrifft diejenigen Beschäftigten, die 
sich im SOEP zum Befragungzeitpunkt selbst als geringfü-
gig oder unregelmäßig erwerbstätig bezeichnen. Es handelt 
sich also um Personen, die ihre geringfügige Beschäftigung 
als überwiegende soziale Stellung – in Abbildung l ent- 

spricht das der vertikalen Dimension – auffassen. Diese 
Erweiterung ist vergleichbar mit der Konzeption, die seit 
1990 auch vom Mikrozensus verfolgt wird. Tabelle l zeigt, 
daß sich die Zahl der zusätzlichen 1,1 Millionen Beschäftig-
ten auf alle Berufsgruppen verteilt. Für die abhängig 
Beschäftigten ergibt sich ein Zuwachs von insgesamt 720 
Tausend Personen, von denen 550 Tausend eine wöchentli-
che Arbeitszeit von unter 15 Stunden angeben. Insgesamt 
ergeben sich nach diesem Konzept fast 1,2 Millionen 
geringfügig Beschäftigte. Von den abhängig beschäftigten 
Frauen war demnach fast jede zehnte geringfügig beschäf-
tigt23. 

2.2.5 Geringfügige Beschäftigung als Nebenerwerbstätigkeit 
(SOEP-Konzept III) 
Die zweite Erweiterung des SOEP-MZ-Konzepts 1988 gilt 
den Personen, die ihre Beschäftigung im allgemeinen nicht 
angeben, da sie diese nicht als Erwerbstätigkeit auffassen, 
sondern sich einer anderen überwiegenden Tätigkeit 
zuordnen. Zur Erfassung dieser Beschäftigungen wurde ein 
um die horizontale Dimension der Nebenerwerbstätigkeit 
erweitertes Erwerbstätigkeitskonzept vorgestellt. Dieses 
läßt sich, zumindest ansatzweise, mit dem SOEP nachbil-
den. Dort wird ergänzend zur überwiegend ausgeübten 
Tätigkeit eine weitere Frage zur Erwerbstätigkeit gestellt: 
„Üben Sie neben Beruf, Haushalt oder Ausbildung noch 
eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten aus?“ 
mit den Antwortkategorien 
(1) „Mithelfender  Familienangehöriger im  eigenen  Be-

trieb“ 
(2) „Regelmäßige Nebenerwerbstätigkeit“ und 
(3) „Gelegentliche Arbeiten gegen Entgelt“. 

Im Gegensatz zur Haupterwerbstätigkeitsfrage ist die 
Frage nach Nebenerwerbstätigkeit aufgrund der bekannten 
Diskontinuitäten nicht an einen Berichtszeitraum 
geknüpft, damit sind aber auch gewisse Unscharfen nicht 
auszuschließen. Zu bedenken ist, daß daraus für die nach-
folgende Schätzung eine Vermischung der zeitlichen Erhe-
bungskonzepte resultiert. 

 23 Es sei noch daran erinnert, daß die Erfassung der geringfügigen Beschäf-
tigung als Haupterwerbstätigkeit im SOEP auf Basis des Stichtagskonzep-
tes erfolgt. Eine Ausweitung der Berichtsperiode dürfte den erfaßten 
Umfang nochmals deutlich vergrößern. 
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Bis auf die mithelfenden Familienangehörigen läßt sich für 
die Nebenerwerbstätigen die berufliche Stellung nicht 
explizit ermitteln. Man kann aber zeigen, daß sich fast 50% 
aller Nebenerwerbstätigen als abhängig beschäftigt verste-
hen, 20% geben eine selbständige Beschäftigung an. 
Bemerkenswert ist, daß jeder dritte Nebenerwerbstätige 
seiner Tätigkeit keine berufliche Stellung zuordnen kann24. 
Dieser Befund stützt die These der zunehmenden Bedeu-
tung von „Scheinselbständigkeit“ (vgl. dazu Mayer et al. 
1988) und Arbeitsverhältnissen in einer rechtlichen Grau-
zone. Für die Beurteilung, ob Sozialversicherungspflicht 
vorliegt – das ist ja ein wesentlicher Aspekt geringfügiger 
Beschäftigung – ist die bürgerlich-rechtliche Beurteilung 
des Vertragsverhältnisses nicht von Bedeutung. Unselb-
ständige Beschäftigung ist nach der Festlegung des Bundes-
sozialgerichts allein durch die persönliche Abhängigkeit 
des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber, also durch die Wei-
sungsbindung, definiert. Auch wenn eine marginale 
Beschäftigung als selbständige Tätigkeit ausgeübt wird, 
kann von einer Abhängigkeit vom Auftraggeber ausgegan-
gen werden. Im folgenden werden daher alle Personen, die 
ausschließlich einer regelmäßigen oder gelegentlichen 
Nebenerwerbstätigkeit (nicht als Zweitbeschäftigung) 
nachgehen, als abhängig Beschäftigte betrachtet. 
Tabelle l zeigt, daß sich durch dieses erweiterte Konzept 
die Zahl der geringfügig Beschäftigten (1-14 Stunden) 
nochmals um 700 Tausend erhöht. Der Anteil der geringfü-
gig Beschäftigten an allen abhängig Beschäftigten beträgt 
damit über 7%, bei den Frauen sogar 13%. Von den teil-
zeitbeschäftigten Frauen (1-34 Stunden) sind demnach 
sogar 35% geringfügig beschäftigt. 

3 Geringfügige Beschäftigung 1990 
Nach Erläuterung der Konzepte werden die Ergebnisse zur 
geringfügigen Beschäftigung nach dem geänderten Kon-
zept des Mikrozensus 1990 mit denen des SOEP für 1990 
verglichen. In Abbildung 2 werden der Zusammenhang 
und die Vergleichbarkeit der verschiedenen Konzeptionen 
noch einmal übersichtlich dargestellt. Die Ergebnisse für 
1990 finden sich in Tabelle 2. Im Mikrozensus 1990 wurden 
insgesamt 29,3 Millionen Erwerbstätige gezählt. Das ent-
sprechende Pendant dazu ist das SOEP-Konzept II (vgl. 
Abbildung 2)25, wobei die Eckzahl des Hochrechnungsrah-
mens wiederum an den Mikrozensus angepaßt wurde, die 
identische Anzahl von Erwerbstätigen also nicht überra-
schen kann26. Ein ausführlicher Strukturvergleich von 
Mikrozensus und SOEP – wie er für das Jahr 1988 durchge-
führt wurde (siehe Tabelle 1) – kann hier nicht erfolgen, da 
die entsprechenden Angaben für den Mikrozensus von 
1990 noch nicht vorliegen. Bekannt sind lediglich die 
Anzahl der Erwerbstätigen insgesamt (also abhängige und 
selbständige Erwerbstätige) sowie die Anzahl der gering-
fügig Beschäftigten. 

 
  

 
24 Eigene Auswertung der Nebenerwerbstätigkeitsumfrage 1984 des Son- 

derforschungsbereichs 3. 
25 Wobei bezüglich der Vergleichbarkeit beider Konzepte eine Einschrän-

kung – analog zum Vergleich des SOEP-MZ mit dem MZ 1988 – gilt: 
Mangels der Alternative einer Angabe von Nebenerwerbstätigkeit im 
Mikrozensus von 1990 ist es nicht auszuschließen, daß sich Befragte im 
Mikrozensus als teilzeit- oder geringfügig beschäftigt eingestuft haben. 
Da die subjektive Einschätzung als erwerbstätig jedoch gerade bei diesen 
Personen nur selten vorkommt (deshalb wurde ja das SOEP-Konzept III 
entwickelt) ist dieser mögliche „Fehler“ als quantitativ unbedeutsam 
einzuschätzen. 

26 Ohne diese aktuelle Anpassung an die Zahl der Erwerbstätigen nach dem 
Mikrozensus entspricht die Anzahl der Erwerbstätigen nach dem SOEP- 
Konzept II 28,2 Millionen. 

Aufgrund der geänderten Konzeption weist der Mikrozen-
sus für 1990 1,13 Millionen ausschließlich geringfügig 
beschäftigte Personen aus. Das sind 3,9% aller Erwerbstä-
tigen. Das entsprechende SOEP-Konzept II ermittelt fast 
dieselbe Anzahl, nämlich 1,17 Millionen Personen. Wie 
1988, ergibt sich auch für 1990 eine sehr gute Übereinstim-
mung der Konzeptionen von Mikrozensus und SOEP, das 
trotz seiner geringeren Stichprobengröße zuverlässige 
Schätzwerte liefert. Nach dem SOEP-Konzept III waren 
1990 2,3 Millionen, bzw. 7,4% aller Erwerbstätigen gering-
fügig beschäftigt. Anders ausgedrückt: Die verbesserte 
Konzeption des Mikrozensus unterschätzt den Umfang der 
geringfügigen Beschäftigung immer noch um 50%. 
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Die Unterschätzung ist insbesondere deswegen von Bedeu-
tung, wenn man die Entwicklung der geringfügigen 
Beschäftigung zwischen 1988 und 1990 anhand des SOEP 
verfolgt (vgl. Abbildung 3). Konzept II – das der neuen 
Mikrozensuskonzeption entspricht – gelangt für 1988 und 
1990 zu etwa demselben Umfang von geringfügiger 
Beschäftigung. Konzept III hingegen weist für 1988 1,86 
Millionen, für 1990 aber 2,3 Millionen geringfügig Beschäf-
tigte aus27. Die erhebliche Zunahme dieser Erwerbsform 
hat also fast ausschließlich in dem Bereich stattgefunden, 
der befragungstechnisch äußerst sensibel reagiert. Sollte 
sich diese Entwicklung fortsetzen, dann dürfte der Mikro-
zensus nicht in der Lage sein, die Entwicklung auf diesem 
wichtigen Teilarbeitsmarkt wiederzugeben. 

 

Zunächst wird ein Blick auf einige für diese Diskussion 
relevante Strukturmerkmale geworfen. Ursprünglich war 
die Möglichkeit der geringfügigen Beschäftigung dazu 
gedacht, um ansonsten ausreichend versorgten Bevölke-
rungsgruppen die Möglichkeit eines geringfügigen, abgabe-
freien Hinzuverdienstes zu geben. Die Regelung zielte 
dabei insbesondere auf sogenannte „wohlversorgte“ Ehe-
frauen, die hinsichtlich der Risiken Krankheit und Alter 
ausreichend abgesichert seien. Im übrigen sollte geringfü-
gige Beschäftigung eher die Ausnahme als die Regel dar-
stellen. Tabelle 3 zeigt jedoch, daß geringfügige Beschäfti-
gung nicht (mehr) ausschließlich eine Domäne verheirate-
ter Frauen ist28. 

 
  

4 Sozialpolitische Implikationen und erste Ergebnisse 
einer Verlaufsanalyse 
Die Publikation empirischer Befunde zur geringfügigen 
Beschäftigung war in den letzten Jahren immer Ausgangs-
punkt einer gesellschaftspolitischen Diskussion, die sich in 
der Formulierung sozialpolitischen Handlungsbedarfs kon-
kretisierte. Dies hat zu verschiedenen Reformvorschlagen 
und Gesetzentwürfen zur Neuregelung der Geringfügig-
keitsgrenze geführt, die insbesondere den sozialen Schutz 
der geringfügig Beschäftigten verbessern wollen (vgl. für 
einen Überblick Reineck 1992). Im Grundsatz stimmen 
alle Vorschläge darin überein, die geringfügig Beschäftig-
ten in das Sozialversicherungssystem einzubeziehen, indem 
die Beitragspflicht auch für solche Tätigkeiten eingeführt 
wird. Abschließend sollen einige Hinweise gegeben wer-
den, um die hier vorgelegten Befunde vor diesem Hinter-
grund besser einordnen zu können. Dabei kann natürlich 
nicht die gesamte Breite der Diskussion bedacht werden 
(vgl. auch dazu Reineck 1992). 

 
27 Die Veränderung ist bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 7% signifi-

kant  (die  inferenzstatistischen  Angaben  beruhen  auf dem  Random- 
Group-Konzept, vgl. dazu Rendtel 1991). Eine Zunahme der geringfügi-
gen Beschäftigung in dieser Größenordnung konnte im übrigen seit 
Beginn der Berichterstattung mit dem SOEP erstmals beobachtet wer-
den. Von 1987 bis 1989 lag der Umfang der geringfügigen 
Beschäftigung 
immer auf etwa demselben Niveau von 1,8 Millionen Beschäftigten. 

28 Aufgrund der rasch kleiner werdenden Fallzahlen sind hier nur recht 
grobe Strukturuntersuchungen möglich. Selbst diese Ergebnisse sind mit 
Vorsicht zu interpretieren, da sie überwiegend nicht inferenzstatistisch 
abgesichert sind. Dies gilt insbesondere für die Veränderungen von 1988 
zu 1990. 

Den größten Anteil an der Zunahme der geringfügigen 
Beschäftigung haben die Schüler und Studenten, sie stell-
ten 1990 fast ein Viertel dieser Beschäftigtengruppe. 
Zumindest die Zunahme der geringfügigen Beschäftigung 
innerhalb des hier betrachteten Zeitraumes erscheint damit 
aus Sicht der Sozialpolitik als weniger bedenklich. Gering-
fügige Beschäftigung hinterläßt bei Schülern und Studen-
ten keine nachhaltigen Spuren in der Erwerbsbiographie, 
und die Absicherung gegen soziale Risiken ist in diesem 
Lebensabschnitt – z.B. durch die Mitversicherung in der 
Familie – gewährleistet. Letzteres gilt auch für geringfügig 
beschäftigte Rentner. Allerdings deuten diese Befunde 
darauf hin, daß immer mehr Menschen ihre Schul- und 
Berufsausbildung mit einer Erwerbstätigkeit zur Sicherung 
des Lebensunterhalts verbinden müssen. 
Nach wie vor sind die meisten geringfügig Beschäftigten 
Frauen, und davon der größte Anteil überwiegend nicht 
erwerbstätig (hier als haushaltsführend bezeichnet). Zwar 
ist die Anzahl der geringfügig beschäftigten Frauen von 
1988 bis 1990 gestiegen, der Anteil der Frauen an allen 
geringfügig Beschäftigten ist jedoch von 73,4 auf 65,3% 
zurückgegangen. Eine Ursache dafür ist, daß immer mehr 
überwiegend nicht erwerbstätige Männer eine geringfügige 
Beschäftigung ausüben. 1990 war jede sechste „haushalts-
führende“ geringfügig beschäftigte Person ein Mann. War 
man bisher davon ausgegangen, daß es sich bei dieser 
sozialpolitisch bedenklichen Kombination um ein „frauen-
spezifisches“ Phänomen handelt, so ist diese Sichtweise 
jetzt zu korrigieren. Inwieweit die folgenden Anmerkun-
gen auch auf diese Männer zutreffen, bleibt aber weiteren 
Analysen vorbehalten. 
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Selbst für verheiratete Frauen gilt die Argumentation der 
(Wohl-)Versorgung durch den Ehemann nicht mehr unein-
geschränkt. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen 
liegt bei 28% der Haushalte mit Frauen, die geringfügig 
beschäftigt sind, unter 750 DM; dieser Anteil ist in Haus-
halten, in denen die Frau eine Sozialversicherungspflichtige 
Tätigkeit ausübt, nur halb so hoch (vgl. Schupp et al. 
1989). Eine andere Untersuchung liefert Indizien dafür, 
daß die vom Ehemann abgeleitete Alterssicherung nicht 
unbedingt den Wünschen der verheirateten Frauen entge-
genkommt. Für diese spielt nämlich auch der Erwerb eige-
ner Ansprüche an das Alterssicherungssystem eine Rolle. 
Schwarze und Wagner (1990) zeigen, daß verheiratete 
geringfügig beschäftigte Frauen c. p. weit weniger zufrie-
den mit ihrer Alterssicherung sind als verheiratete nicht 
erwerbstätige Frauen. 
Die sozialpolitische Problematik der geringfügigen 
Beschäftigung hängt nicht zuletzt wesentlich von der 
Bedeutung dieser Beschäftigungsform für die individuelle 
Erwerbsbiographie ab. Für die persönliche Altersvorsorge 
ist es nicht unerheblich, ob geringfügige Beschäftigung nur 
eine vorübergehende Erscheinung ist, oder ob ein großer 
Teil des Erwerbslebens durch diese Beschäftigungsform 
geprägt ist. Darüber sagen die auf Basis von Bevölkerungs-
querschnitten gewonnenen Ergebnisse aber nichts aus. Mit 
dem SOEP lassen sich aber auch die individuellen Verläufe 
von geringfügiger Beschäftigung derzeit zumindest über 
einen Zeitraum von vier Jahren analysieren. Die ersten 
Befunde aus einem noch laufenden Forschungsprojekt 
geben dem Phänomen der geringfügigen Beschäftigung 
eine ganz neue, bisher nicht bekannte Dimension: Zwi-
schen 1986 und 1989 waren fast 19% – oder hochgerechnet 
3,5 Millionen – aller Frauen im erwerbsfähigen Alter min-
destens einmal geringfügig beschäftigt. Von den verheira-
teten Frauen war sogar jede fünfte einmal in diesem Zeit-
raum geringfügig erwerbstätig. 
Der Druck auf die Sozialpolitik entspannt sich allerdings, 
wenn man die Dauer und Stabilität der geringfügigen 
Beschäftigungen in diesem Zeitraum betrachtet. Die 
durchschnittliche Dauer der geringfügigen Beschäftigung 
beträgt 1,7 Jahre. Über 50% der Beschäftigungen wurden 
nur ein Jahr lang ausgeübt, durchgehend vier Jahre dauer-
ten hingegen nur gut 7% der geringfügigen Beschäftigun-
gen an. Von sozialpolitischem Interesse ist aber auch, ob 
eine geringfügige Erwerbstätigkeit nach Beendigung wie-
der aufgenommen wird, da hieraus geschlossen werden 
kann, welche Bedeutung diese Beschäftigungsform in der 
individuellen Erwerbsbiographie einnimmt und welche 
Konsequenzen dies für die Altersversorgung hat. Innerhalb 
des hier beobachteten Zeitraums haben 18% der geringfü-
gig Beschäftigten nach einer Unterbrechung ihre Tätigkeit 
wieder aufgenommen, bei den verheirateten Frauen 
beträgt dieser Anteil sogar 20%. Eine abschließende 
Bewertung dieser Ergebnisse und ihrer Bedeutung für die 
Sozialpolitik kann an dieser Stelle nicht erfolgen, sie 
machen aber deutlich, daß die Ergebnisse aus Verlaufsana-
lysen für den politischen Entscheidungsprozeß unverzicht-
bar sind. 

5 Zusammenfassung 
In diesem Beitrag ist gezeigt worden, welche methodischen 
Besonderheiten bei der Erfassung von geringfügiger 
Beschäftigung zu beachten sind und wie zumindest die 
wesentlichen Punkte in einem Umfragekonzept umgesetzt 
werden können. Besondere Aufmerksamkeit ist dabei auf 

die Sensibilität der Befragten im Hinblick auf ihr subjekti-
ves Verständnis von Erwerbstätigkeit zu legen. In diesem 
Sinne ist auch die amtliche Erwerbsstatistik erweitert wor-
den; der Mikrozensus von 1990 führte zu einer wesentlich 
verbesserten Erfassung der geringfügigen Beschäftigung. 
Mit einem dreistufigen Konzept auf Basis des Sozio-ökono-
mischen Panels konnte aber gezeigt werden, daß die „stati-
stische Lücke“ geringfügige Beschäftigung noch nicht voll-
ends geschlossen ist. Der in bezug auf die subjektive Ein-
schätzung als erwerbstätig sensibelste Bereich wird durch 
den Mikrozensus nur unvollständig erfaßt. Wie ein Ver-
gleich des SOEP von 1988 und 1990 zeigt, scheint sich aber 
insbesondere in diesem Bereich die Expansion der gering-
fügigen Beschäftigung abzuspielen. 
Sicher ist der Feststellung zuzustimmen: „Der Komplexität 
der geringfügigen Beschäftigung müßte auch durch ein 
umfangreiches Fragesystem Rechnung getragen werden. 
Hier sind jedoch einer Mehrzweckstichprobe wie dem 
Mikrozensus Grenzen gesetzt...“ (Pöschl 1992, 167). Der-
artig strenge Restriktionen für die Erprobung alternativer 
Konzepte gelten für wissenschaftlich genutzte Stichproben 
nicht, und die amtliche Erwerbsstatistik kann sich die dort 
gesammelten Erfahrungen schließlich zunutze machen. 
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